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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Regine Lück, Fraktion DIE LINKE 
 
 
Städtebauförderprogramm 2012 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung  
 

 

 
Laut Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Tourismus vom 19.07.2012 sind in das Städtebauförderprogramm 2012 

insgesamt 64 städtebauliche Gesamtmaßnahmen in 50 Gemeinden aufge-

nommen worden. Dafür können rund 50 Millionen Euro Bundes- und 

Landesmittel bewilligt werden. 

 

1. Welche Gesamtmaßnahmen in den jeweiligen Gemeinden sind aus 

den einzelnen Städtebauförderprogrammen und mit welcher Höhe 

Bestandteil des Programms 2012 (bitte Einzelaufstellung der jewei-

ligen Gemeinde nach Maßnahme, dem jeweiligen Bund-Länder-

programm bzw. Länderprogramm und der jeweiligen Förderhöhe 

angeben)? 

 

 

 

In den folgenden Tabellen ist dargestellt, welche Gesamtmaßnahmen der jeweiligen 

Gemeinden in die einzelnen Städtebauförderprogramme des Jahres 2012 mit welcher Höhe 

aufgenommen wurden: 
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Allgemeines Städtebauförderprogramm 2012 (Sanierung und Entwicklung) 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Bergen Innenstadt 540.000 

Bützow Altstadt 552.000 

Eggesin Ortskern 100.000 

Gadebusch Stadtkern 400.000 

Goldberg Stadtkern 200.000 

Güstrow Schweriner Vorstadt 200.000 

Hagenow Zentrum 380.000 

Löcknitz Ortskern 200.000 

Loitz Altstadt 240.000 

Lubmin Ortskern 280.000 

Torgelow Stadtmitte 380.000 

Waren Innenstadt 540.000 

Wittenburg Altstadt 400.000 

Woldegk Altstadt 280.000 

gesamt 

 

4.692.000 

 

 

Landeseigenes Programm 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Bad Doberan Altstadt 140.000 

Greifswald Innenstadt/Fleischervorstadt 3.339.000 

Laage Ortskern 280.000 

Löcknitz Ortskern 60.000 

Lübz Mittelalterlicher Stadtkern 1.040.000 

Neubrandenburg Nordstadt/Ihlenfelder Vorstadt 260.000 

Neukalen Altstadt 100.000 

Plau am See Mittelalterlicher Stadtkern 300.000 

Rostock Dierkow 340.000 

Stavenhagen Historische Altstadt 450.000 

Sternberg Altstadt 500.000 

Stralsund Grünhufe 100.000 

Waren Einzelvorhaben Bürgerpark 298.000 

Wismar  Ost-Kagenmarkt 298.000 

 gesamt   7.505.000 
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Programm Soziale Stadt 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Greifswald Schönwalde II 140.000 

Neubrandenburg Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt 60.000 

Rostock  Schmarl 140.000 

Rostock Toitenwinkel 140.000 

Rostock Dierkow 400.000 

Schwerin   Neu Zippendorf/Mueßer Holz 200.000 

Stralsund Grünhufe 58.000 

Stralsund Altstadtinsel 400.000 

Wismar Altstadt 200.000 

gesamt   1.738.000 

 

 

Stadtumbau Ost - Programmteil Aufwertung 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Anklam Altstadtkern 980.000 

Demmin Historischer Stadtkern 500.000 

Friedland Innenstadt 360.000 

Greifswald Schönwalde II 160.000 

Greifswald Ostseeviertel 260.000 

Güstrow Altstadt 1.020.000 

Malchin Altstadt 214.000 

Neustrelitz Stadtdenkmal 826.000 

Pasewalk Altstadt 670.000 

Pasewalk Oststadt 200.000 

Rostock Stadtzentrum  2.722.990 

Rostock Toitenwinkel 592.000 

Rostock Schmarl 520.000 

Sassnitz Stadthafen 680.000 

Schwerin Mueßer Holz 800.000 

Schwerin Neu Zippendorf 720.000 

Schwerin Neu Zippendorf/Mueßer Holz 200.000 

Stralsund Altstadtinsel   2.400.000 

Stralsund  Grünhufe 282.000 

Strasburg Altstadt 200.000 

Torgelow Wohnumfeldmaßnahme 300.000 

Ueckermünde Ost 326.000 

Wismar Altstadt 140.000 

gesamt   15.072.990 
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Stadtumbau Ost - Programmteil Rückführung der städtischen Infrastruktur 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Pasewalk Oststadt 39.124 

Stralsund Knieper West 500.000 

gesamt   539.124 

 

 

Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Bad Doberan Altstadt 200.000 

Güstrow Altstadt 440.000 

Neustrelitz Stadtdenkmal 400.000 

Parchim Östliche Altstadt 400.000 

Rostock Stadtzentrum  1.200.000 

Stralsund Altstadtinsel  1.034.000 

Wismar Altstadt 1.000.000 

gesamt   4.674.000 

 

 

Programm Kleinere Städte und Gemeinden 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Bad Sülze Stadtkern 250.000 

Gnoien Altstadt 250.000 

Neustrelitz Stadtdenkmal 440.000 

Penzlin  Stadtkern 766.000 

gesamt   1.706.000 
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Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 2012 

 

Gemeinde Bezeichnung der Maßnahme Bundes- und 

Landesfinanzhilfen 

(in Euro) 

 

Altentreptow Altstadtkern 360.000 

Bad Doberan Altstadt 720.000 

Barth Historischer Stadtkern 

Ost/West/Hafenbereich 800.000 

Boizenburg Historischer Stadtkern 720.000 

Dömitz Ortskern  400.000 

Grabow Stadtkern 800.000 

Grimmen Altstadt 640.000 

Güstrow Altstadt 656.000 

Ludwigslust Altstadt 800.000 

Malchow Stadtinsel und westliche 

Altstadt/Klosteranlage 1.040.000 

Neustrelitz Stadtdenkmal 640.000 

Parchim Östliche Altstadt 424.000 

Penzlin Stadtkern 240.000 

Rostock Stadtzentrum  1.400.000 

Stralsund Altstadtinsel 1.248.000 

Teterow Historischer Stadtkern 800.000 

Ueckermünde Altstadt am Haff 632.000 

Wismar Altstadt 1.404.000 

Wolgast Innenstadt 528.000 

gesamt   14.252.000 

 

 

 
2. Welche Gemeinden konnten mit ihren Anträgen für die jeweiligen 

Städtebauförderprogramme nicht in das Programm 2012 aufge-

nommen werden (bitte eine Übersicht nach Gemeinden, geplanten 

Maßnahmen, jeweiligem Umfang und Programm angeben)? 

 

 

 

Folgende Gemeinden konnten nicht in die Städtebauförderprogramme 2012 aufgenommen 

werden: 
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Gemeinde Bezeichnung der 

Maßnahme 

Antragshöhe 

Bundes- 

und/oder 

Landes-

finanzhilfen 

(in Euro) 

Programm 

 

Burg Stargard 

 

Sanierung Marktstraße 7 

 

113.333 

 

Kleinere Städte und 

Gemeinden 

Dargun Altstadt 333.333 Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

Dobbertin Dorf im Dorf 646.666 Kleinere Städte und 

Gemeinden 

Feldberg Reaktivierung einer 

historischen Badeanstalt 

250.000 Kleinere Städte und 

Gemeinden 

Franzburg Ortskern 410.000 Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

Göhren Ortskern 266.666 Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

Graal-Müritz Einzelvorhaben Sanierung 

einer Begegnungsstätte 

33.333 Landeseigenes Programm 

Grevesmühlen Altstadt 873.333 Landeseigenes Programm 

Jarmen Altstadt 400.000 Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

Marlow Stadtkern 51.333 Kleinere Städte und 

Gemeinden 

Mirow Stadtkern  

sowie 

Einzelvorhaben Erschlie-

ßung Schlossinsel 

166.666 

 

 

225.956 

Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

 

Landeseigenes Programm 

Neubukow Einzelvorhaben Moderni-

sierung und Instandsetzung 

des Objektes Brandstraße 3 

242.300 Landeseigenes Programm 

Neukloster Altstadt 466.666 Landeseigenes Programm 

Neustadt-

Glewe  

Altstadt 400.000 Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

Putbus Klassizistischer Stadtkern 1.120.000 Programm Städtebaulicher 

Denkmalschutz 

Ribnitz-

Damgarten 

Einzelvorhaben Sicherung 

Stadtmauer und 

Erschließung Ulmenallee/ 

Nizzestraße II. Bauabschnitt 

641.075 Landeseigenes Programm 

Röbel Innenstadt 480.000 Programm Städtebaulicher 

Denkmalschutz 

Tessin Zuckerfabrik und 

Ziegeleigelände  

sowie 

Naturbad Tessin 

300.000 

 

 

300.000 

Allgemeines Städtebau-

förderprogramm  

 

Kleinere Städte und 

Gemeinden 
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3. Sind im Programm 2012 Gemeinden vertreten, für die das Land 

Unterstützung gewährt, damit die Programmaufnahme nicht an 

fehlenden Eigenmitteln gescheitert wäre? 

 

 

 

Für die im Programm 2012 aufgenommenen Gemeinden liegt eine Erklärung zur haushalts-

mäßigen Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme und zur Bereitstellung des 

kommunalen Eigenanteils vor. Inwieweit die Gemeinden Zuschussanträge zur Erbringung des 

Eigenanteiles auf bestehende Förderprogramme (Kofinanzierungsfonds, Sonderbedarfszu-

weisungen) stellen werden, ist derzeit nicht bekannt.  


